
Mitgliedsantrag   
 

KRUUU e.V. 

./. Harald und Diana Sausenthaler 

Sonnenstr. 18a 

85435 Erding 

info@metal-festevil.de 

 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in oben genannten Verein als 

□ Aktives Mitglied mit Interesse an folgender Helfertätigkeit 

Auf- und Abbau     Security 

Street-Team     Nachtschicht 

Bar/Kasse/Merch-Stand      

□ Passives Mitglied 

Eintrittsdatum:   _______________________________ 

 

Persönliche Daten: 

Name, Vorname:   _______________________________  

     
Anschrift:    _______________________________ 

   
     _______________________________ 

 

Geburtsdatum:   _______________________________ 

 

Telefonnummer:   _______________________________ 

 

E-Mail:     _______________________________ 

 

Ich erkläre hiermit unter Anerkennung der Vereinssatzung die Anwartschaft im KRUUU e.V. 

Die vollwertige Mitgliedschaft erhalte ich nach einem Jahr. 

Der Erstbeitrag beträgt einmalig 30€, die jährlichen Folgebeiträge satzungsmäßig 25€. 

 

 

Unterschrift Anwärter:  _______________________________ 



Einzugsermächtigung: 

Hiermit bevollmächtige ich den Verein KRUUU e.V., die satzungsgemäßen laufenden 

Mitgliedsbeiträge von 25€ jährlich zum 01.02., sowie den Erstbeitrag i.H.v. 30€ zur 

gesondert mitgeteilten Fälligkeit, bis auf Widerruf, im Lastschriftverfahren von unten 

genanntem Konto einzuziehen. 

 

Name des Geldinstituts:  _________________________________________ 

 
IBAN:     _________________________________________ 

 
BIC:     _________________________________________ 

 
Kontoinhaber/in:   _________________________________________ 

 

 

Unterschrift Kontoinhaber/in: _________________________________________ 

 

 

Hinweise: 

Im Eintrittsjahr wird, um eine Doppelbelastung zu vermeiden, kein laufender 

Mitgliedsbeitrag fällig. 

Der Erstbeitrag wird im Folgequartal des Eintrittsdatums fällig. 

Hierüber wird der Anwärter in einem gesonderten Schreiben fristgerecht informiert. 

Sollte in der, der Antragsstellung folgenden Mitgliederversammlung gegen eine 

endgültige Aufnahme des Anwärters gestimmt werden, wird der Erstbeitrag, sofern 

bereits fällig und eingezogen, innerhalb von zwei Wochen nach der 

Mitgliederversammlung erstattet. 

Erfolgt der Antrag im letzten Quartal des Jahres, wodurch die Aufnahmegebühr im 

ersten Quartal des Folgejahres fällig wird, ist im Jahr der Fälligkeit kein laufender 

Beitrag zu entrichten 

 


